
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Technischen Ausschusses am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand: 

II. Vorbereitung/Beteiligung:

Finanzverwaltung  Bauverwaltung Hauptverwaltung  

Verwaltungsausschuss  

OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

Bürgermeisterin  

OR Seifertshain  

Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Produkt/Sachkonto:

Produkt: 
Sachkonto: 

IV. Behandlung: öffentlich nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen: 

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Vergabeausschuss 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Technischen Ausschusses der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Technische Ausschuss der Gemeinde Großpösna beschließt: 

Finanzierung/Produkt/Sachkonto: 

Produkt: 
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   7+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeisterin                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Bürgermeisterin: On
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: Off
	Hauptverwaltung: Off
	Technischer Ausschuss: Off
	OR Störmthal: Off
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: Off
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: Off
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: Off
	abgelehnt: Off
	Datum der Vorlage:  
	Beschlussvorlage: Es wird der Antrag gestellt im Wohngebiet "An der Försterei" auf einem privaten Stellplatz, welcher einer Doppelhaushälfte zugeordnet ist, einen offenen Carport zu errichten. Die Größe der Überdachung beträgt ca. 3x5m. Es handelt sich um das Flurstück 234/44 mit der Verkehrsfläche 234/45 (Stellplatz). Es handelt sich nach SächsBO um ein verfahrensfreies Bauvorhaben. In dem Wohngebiet sind die Stellflächen häufig mit einem Carport versehen und mittlererweile typisch für dieses B-Plan Gebiet, auch wenn eine solche Überdachung im textlichen Teil des Beplanes nicht geregelt ist. Die Abweichung von der sächsGarStellplVO beinhaltet den fehlenden Abstand von 3m zum öffentlichen Bereich, der sich auf Grund der bereits direkten Lage des Stellplatzes an der Straße nicht realisieren lässt.  
	Bereits gefasste Beschlüsse: 
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 29.06.2020
	Beschlussnummer: TA 2020-32
	Beschlusstext: der Errichtung des offenen Carports über dem vorhandenen Stellplatz Flurstück 235/45 - An der Försterei 29b zuzustimmen und zur Abweichung von der SächsGarStellplVO das Einvernehmen zu erteilen.
	Herr/Frau: [Herr Schneider]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: Antrag auf Abweichung von der SächsGarStellplVO An der Försterei 26b (Errichtung Carport)
	Verfasser: [Bauamt]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: 
	Produktnummer: 
	Sachkonto: 
	Anwesende Ausschussmitglieder: [0]
	Maßnahme: 
	Finanzverwaltung: Off
	Vergabeausschuss: Off


